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Meinem Vater





Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Sommersemester 2023 unter dem ursprüngli-
chen Titel „– Untersuchungen zur Handelsgerichtsbarkeit – Die Einbindung von
Handelsrichtern in die Entscheidungsfindung der Kammern für Handelssachen vor
dem Hintergrund der Abgrenzung von Tatsachen- und Rechtsfragen rechtsverglei-
chend zu den Civil Juries im US-amerikanischen Recht unter Einbeziehung aktueller
Reformbestrebungen“ vom Fachbereich V Rechtswissenschaften der Universität
Trier als Dissertation angenommen.

Literatur, Gesetzgebung und Rechtsprechung konnten weitestgehend bis Anfang
Juni 2022 berücksichtigt werden. Vereinzelt wird an entsprechenden Stellen auf
aktuelle Entwicklungen vor der Drucklegung hingewiesen.

An dieser Stellemöchte ichmich herzlich beimeinemDoktorvater Herrn Prof. Dr.
Thomas Rüfner bedanken. Herr Prof. Dr. Rüfner hat mir durch seine Betreuung die
Möglichkeit gegeben, mich dem von mir selbst gewählten Thema der Einbindung
von Rechtslaien in die gerichtliche Entscheidungsfindung unter den in der Disser-
tation beleuchteten Facetten zu widmen. Ich möchte mich bei ihm insbesondere für
seine große Unterstützung und seine wertvollen Anstöße dahingehend bedanken, die
Betrachtung auf die Einbindung von Handelsrichtern1 im Rahmen der Entschei-
dungsfindung innerhalb der Kammern für Handelssachen bzw. auf die Einbindung
von Juroren in zivilrechtlichen Fragestellungen auszuweiten. Auch während der
Bearbeitung habe ich durchgängig wertvolle Unterstützung erhalten, wofür ich sehr
dankbar bin. Herrn Prof. Dr. Diederich Eckardt danke ich nicht nur für die Erstellung
des Zweitgutachtens, sondern besonders auch für die zahlreichen hilfreichen An-
regungen und konstruktiven Verbesserungsvorschläge zu meiner Arbeit. Besonderer
Dank gilt auch Herrn Prof. Dr. Franz Dorn, welcher als Vorsitzender die Disputation
im Promotionsverfahren geleitet hat und welcher seine große Begeisterung insbe-
sondere für die Rechtsgeschichte in seinen Vorlesungen stets weitergegeben hat.

Das Interesse an der Befassung mit dem behandelten Thema rührt ursprünglich
von meinem LL.M.-Studium aus den Jahren 2014/2015 in den USA (Hamline
University, St. Paul, Minnesota). Dort besuchte ich ein Seminar zum Thema Ame-
rican Jury Trial. Dabei habe ich ein stetiges Interesse und allem voran eine Faszi-
nation dafür entwickelt, mich tiefer gehend der Frage nach den Hintergründen der
Einbeziehung von Rechtslaien in die Entscheidungsfindung zu widmen. Es ent-

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit das generische Maskulinum
verwendet. Die in dieser Arbeit verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich – sofern
nicht anders kenntlich gemacht – auf alle Geschlechter.



spricht also einem großen persönlichen Erkenntnisinteresse, entsprechende For-
schungsarbeit dahingehend zu leisten und zu beleuchten, weshalb in sehr vielen
Bereichen der deutschen Gerichtsbarkeit und auch in zahlreichen anderen nationalen
Jurisdiktionen bei der Rechtsfindung auf einKooperationsmodell zwischen juristisch
langjährig ausgebildeten Berufsrichtern und ehrenamtlichen Richtern gesetzt wird.

DasHerzstück dieserDissertation istmein Forschungsprojekt zur Einbindung von
Handelsrichtern in die Entscheidungsfindung innerhalb der Kammern für Han-
delssachen. Mein großer Dank gilt insbesondere allen Vorsitzenden und Handels-
richtern, die an diesem Forschungsprojekt teilgenommen haben und mit mir ihre
wertvolle, teils jahrzehntelange Erfahrung als Richter einer Kammer für Handels-
sachen auf den verschiedensten Wegen geteilt haben. Ohne sie wäre dieses Projekt
nichtmöglich gewesen. Für diese überwältigendeResonanz für ein privat imRahmen
einer Dissertation angelegtes Forschungsprojekt möchte ich mich ausdrücklich be-
danken. Die Landgerichte sämtlicher Bundesländer haben mich, teilweise auch mit
Unterstützung der Landesjustizministerien (Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen,
Bayern), bei der Durchführung ebenfalls in sehr hohem Maße unterstützt. Meine
Anfragenwurden durchweg positiv aufgenommen und zahlreiche Präsidien und auch
Vorsitzende der KfH selbst haben mich persönlich kontaktiert. Ganz besonders auch
von Seiten der Handelsrichter habe ich sehr große Unterstützung und Einbindung
erfahren. Daher möchte ich mich bei allen Landgerichten und den jeweils zustän-
digen Entscheidungsträgern für die Unterstützung meines Projektes bedanken.

Ein großes Dankeschön möchte ich auch meinem Chef und Ausbilder Herrn Dr.
Matthias Spilker aussprechen, der mir parallel zur Erstellung dieser Dissertation die
Möglichkeit des Berufseinstiegs und der Ausbildung als Rechtsanwältin gegeben
hat. Vielen Dank für die große Flexibilität und die durchgehende Unterstützung bei
meinem Projekt.

Aus meinem privaten Umfeld möchte ich mich vor allem bei meiner Mutter und
bei meinen Brüdern für ihren ständigen Rückhalt und ihre große Unterstützung, die
siemir immer, auch bei diesem Projekt, entgegenbringen, bedanken.Mein herzlicher
Dank gilt ebenfalls Ingrid und Gernot Kern als meine treuenWegbegleiter, Ratgeber
und größten Unterstützer in jeder Lebenslage. Besonderen Dankmöchte ich meinem
besten Freund André Manchen aussprechen für die ständige Motivation zu diesem
Projekt, für tagelanges Korrekturlesen und für seine tiefe Freundschaft.

Widmenmöchte ich diese Arbeit meinemVater. Er hat zu seinen Lebzeiten seinen
großen Wissensdurst und seine Freude am Lernen mit mir geteilt und mir die
Möglichkeit gegeben, mein Studium nach meinen Wünschen zu absolvieren. Er war
und bleibt mir mit seiner großen Disziplin, Begeisterungsfähigkeit und Wärme stets
ein großes Vorbild. Danke.

Düsseldorf, im Januar 2024 Giorgina Kandalaft
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A. Einleitung

I. Einleitung

„Ad quaestiones iuris respondeant iudices – ad quaestiones facti iuratores.“1

Diese so apodiktisch anmutende Aussage gewährt einen wertvollen ersten Ein-
blick in die gerichtliche Entscheidungsfindung unter Einbeziehung von nicht ju-
ristisch ausgebildeten Richtern zusammen mit Berufsrichtern und die jeweilige
Kompetenzaufteilung.2 Das Zusammenspiel zwischen Berufsrichtern und nicht ju-
ristisch ausgebildeten Richtern ist der Ausgangspunkt dieser Arbeit und bildet die
Basis für ein eigens dazu von mir durchgeführtes Forschungsprojekt. Die gemein-
schaftliche Entscheidungsfindung innerhalb eines gemischten Spruchkörpers hat den
Anstoß für eine nähere Beschäftigung mit dieser interessanten und faszinierenden
Thematik gegeben.

Im Mittelpunkt dieser Bearbeitung stehen die Kammern für Handelssachen (im
Folgenden „KfH“). Die KfH sind an den deutschen Landgerichten installiert und
stellen innerhalb der Zivilgerichtsbarkeit einen Spruchkörper für handelsrechtliche
Streitigkeiten unter Kaufleuten dar. Das Institut der KfH, deren Besetzung, deren
sachliche Zuständigkeit und weitere Charakteristika sollen im weiteren Verlauf
näher beleuchtet werden. Die Einbeziehung von nicht juristisch vorgebildeten
Entscheidern als ehrenamtliche Richter erfolgt im deutschen Rechtssystem auch in
anderen Spruchkörpern als der KfH bzw. auch in anderen Gerichtsbarkeiten als der
Zivilgerichtsbarkeit.3 Auch diese werden kurz vorgestellt4, wenngleich der Fokus
dieser Bearbeitung hinsichtlich des deutschen Rechts auf den KfH liegt.

1 Übersetzung: „Auf Rechtsfragen sollen Richter, auf Tatsachenfragen sollen Geschworene
antworten.“; so zu lesen z.B. bei Sharswood, An Essay on Professional Ethics, S. 70 sowie (in
sprachlicher Variation) bei Warvelle, 23 Harv. L. Rev. 123 (123) (1909). Diese Maxime geht
zurück auf Sir Edward Coke (Chief Justice of the King’s Bench von 1613–1616). In Coke, The
First Part of the Institutes of the Laws of England, Lib. 2, Cap. 12, Sect. 234, S. 156, heißt es:
„[A]d quaestionem facti non respondent judices; […] ad questionem juris non respondent
juratores.“; Übersetzung: „Richter beantworten keine Tatsachenfragen; Juroren beantworten
keine Rechtsfragen.“. Vgl. auch Sunderland, 29 Yale L.J. 253 (255) (1920).

2 Siehe zu diesem Grundsatz und dessen Variationen und Ausprägungen auch: Thayer, 4
Harv. L. Rev. 147 (148 ff.) (1890); Forsyth, History of Trial by Jury, S. 259 ff.

3 So wirken ehrenamtliche Richter auch in der Arbeits-, Sozial-, Finanz- und Verwal-
tungsgerichtsbarkeit sowie in der ordentlichen Gerichtsbarkeit auch in der Strafgerichtsbarkeit
mit.

4 Siehe dazu insbesondere Kapitel B.I. sowie hinsichtlich der Einbindung von ehrenamt-
lichen Richtern in der Arbeitsgerichtsbarkeit auch Kapitel B.VII.



In Bezug auf die Entscheidungsfindung innerhalb der KfH habe ich ein bun-
desweites Forschungsprojekt durch Befragung von Vorsitzenden einer KfH und
Handelsrichtern durchgeführt. Eine ausführlicheVorstellung des Forschungsprojekts
einschließlich der erstellten Fragebögen und der Ergebnisse der Befragung finden
sich gesammelt unter B.III. Die Ergebnisse finden aber auch durchgängig an ge-
eigneten Stellen Eingang in die gesamte Bearbeitung. Die Rückmeldungen der
Vorsitzenden zu den einzelnen Komponenten der offen gestellten Frage 11 zu den
Stärken und Schwächen des aktuellen KfH-Systems sowie zu möglichen Reform-
vorschlägen werden vollkommen anonymisiert jeweils mit einem fortlaufenden
Klammerzusatz nach dem Muster VX (z.B. V1, V2 etc.) versehen. Für die Rück-
meldungen der Handelsrichter zu Frage 11 des entsprechenden Fragenkatalogs wird
ein fortlaufender Klammerzusatz nach dem Muster HRX (z.B. HR1, HR2) ver-
wendet. Dies soll dem Leser eine Zuordnung der jeweiligen in den Fließtext ein-
gearbeiteten Aussage des entsprechenden Teilnehmers und einNachlesen der ganzen
Aussage unter Anlage 3 dieser Bearbeitung ermöglichen. Dort befinden sich die
Rückmeldungen gesammelt, nach Themen-Clustern sortiert und unter Angabe des
jeweiligen Klammerzusatzes hinsichtlich des Teilnehmers. Die Wiedergabe der
O-Töne erfolgt zumeist wortlautgetreu, ist teilweise jedoch auch mit marginalen
Anpassungen an die Satzstruktur versehen.

Neben dem deutschen Rechtssystem steht in dieser Bearbeitung auch das anglo-
amerikanische Rechtssystem imVordergrund. Dieses wird insbesondere im Rahmen
der Institution der Civil Juries und dort hinsichtlich der Einbeziehung von rechtlich
nicht vorgebildeten Personen beleuchtet. Auch hier erfolgt eine separate Betrachtung
unter B.VIII. Bezugnahmen auf das anglo-amerikanische Rechtssystem (insbeson-
dere das US-amerikanische, historisch bedingt jedoch auch auf das englische Sys-
tem) erfolgen zusätzlich auch im Verlaufe der gesamten Bearbeitung zu Ver-
gleichszwecken mit dem deutschen Rechtssystem. Hinsichtlich des US-amerikani-
schen Rechtssystems finden insbesondere das Seventh Amendment und dessen Be-
deutung für den Civil Jury Trial sowie die historische Verknüpfung mit dem
englischen Recht Beachtung.

Diese rechtsvergleichende und historische Perspektive dient der Sichtbarma-
chung von Ähnlichkeiten und Unterschieden. Zudem soll dadurch die Ausbildung
eines Gefühls für Dissonanzen, Gemeinsamkeiten, vordergründige und treibende
Themen, Stolpersteine und spezielle Charakteristika erreicht werden. Auf diese
Weise soll eine Möglichkeit geschaffen werden, bei all den großen nationalen,
rechtssystematischen und rechtspolitischen Hintergründen Parallelen oder auch
Kontroversen zu erkennen. Dadurch wird eine Betrachtung beider Systeme er-
möglicht. Auf dieser Basis erfolgen entsprechende Vorschläge für die zukünftige
Ausgestaltung der jeweiligen Systeme. Dies geschieht unter Einbeziehung von be-
reits herausgearbeiteten und teilweise schon umgesetzten Reformvorschlägen.

Sowohl bei der Betrachtung der KfH als auch bei der Betrachtung der Civil Jury
spielt die Kompetenzaufteilung zwischen den jeweiligen Entscheidungsträgern
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„Berufsrichter“ und „ehrenamtlicher Richter“ bzw. „Handelsrichter“ oder „Juror“
eine Rolle. Dabei liegt der Fokus auch auf einem möglichen Abgrenzungsmecha-
nismus zwischen Tatsachenfragen und Rechtsfragen. Grundsätzlich gibt es bei den
KfH keine klare Kompetenzaufteilung. Jedoch ist ein Trend dahingehend zu er-
kennen, dass schwierige Rechtsfragen ausschließlich bzw. maßgeblich ohne die
Handelsrichter entschieden werden, sofern die Handelsrichter kein spezielles
Fachwissen einbringen oder auch nicht bei Wertungs- und Abwägungsfragen un-
terstützen können.

Im US-amerikanischen Recht hingegen wird in das Seventh Amendment teilweise
eine strikte Abgrenzung von Tatsachen- und Rechtsfragen hineingelesen. Daraus
wird eine entsprechende Entscheidungskompetenz für die Jury (hinsichtlich Tatsa-
chenfragen) und für den Richter (hinsichtlich Rechtsfragen, Pre-Trial-Anordnun-
gen5 etc.) geschlussfolgert.6 Es erfolgt eine Untersuchung der auf den ersten Blick so
strikt und eindeutig anmutenden Zuweisung der Entscheidungsautorität bezüglich
Tatsachenfragen zur Jury und bezüglich Rechtsfragen zum Richter. Diese klare
Dichotomie7 wird teilweise sehr scharf als bloße „Camouflage“ für eine eigentlich
gewollte Kompetenzverteilung kritisiert.8 Die Abgrenzung wird auch als praktisch
nicht durchführbar moniert, da eine solche klare Abgrenzung für sich genommen
schon nicht möglich sei.9

Hinsichtlich dieser Abgrenzung im US-amerikanischen Recht ist auch die
Rechtsprechung des Supreme Court10 bis 1987 relativ unergiebig in Bezug auf klare
Abgrenzungskriterien.11 In sehr vielen Urteilen beschränkte sich die Begründung
darauf, die jahrhundertelang akzeptierte Dichotomie vorwiegend lediglich zu rezi-
tieren und Textbausteine zu wiederholen. Diese Textbausteine stellen größtenteils

5 Bei Pre-Trial Anordnungen handelt es sich um den eigentlichen Verhandlungen vorge-
lagerte Entscheidungen, die häufig administrativer oder rechtlicher Natur sind; siehe dazu
insbesondere eine übersichtliche Darstellung der American Bar Association (ABA): „Steps in
a Trial“ (https://www.americanbar.org/groups/public_education/resources/law_related_educa
tion_network/how_courts_work/jurisdiction/, letzter Zugriff 9. Januar 2024). Ähnlich dazu er-
scheinen die Sachverhalte, über welche bei einer KfH-Entscheidung der Vorsitzende gemäß
§ 349 Absatz 2 ZPO alleine entscheidet.

6 Kirgis, 64 Ohio St. L.J. 1125 (1128 ff.) (2003): Kirgis bezieht sich dabei insbesondere auf
die zuvor aufgeführte strikte Einteilung durch Sir Edward Coke und dessen „[…] rigid pro-
nouncement that judges not decide questions of fact and juries do not decide questions of law
[…]“/„[…] starren Ausspruch, dass Richter nicht über Tatsachenfragen und Geschworene
nicht über Rechtsfragen entscheiden […]“, siehe dazu Kirgis, 64 Ohio St. L.J. 1125 (1128
Fn. 8) (2003). Zur kategorischen Trennung von Tatsachen- und Rechtsfragen und Zuteilung zu
Richter oder Jury durch Coke siehe auch: Coke, The First Part of the Institutes of the Laws of
England, Lib. 2, Cap. 12, Sect. 234, S. 156; Weiner, 54 Calif. L. Rev. 1867 (1867) (1966).

7 Weiner, 55 Calif. L. Rev. 1020 (1021) (1967).
8 Vgl. dazu Kirgis, 64 Ohio St. L.J. 1125 (1128 dort Fn. 13) (2003) sowie S. 1153.
9 Vgl. Robertson, 29 La. L. Rev. (1968), (78).
10 Der Supreme Court als oberstes Bundesgericht der USA.
11 Kirgis, 64 Ohio St. L.J. 1125 (1125) (2003).
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